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Beantwortung 
 
Fragen zur Schliessung Hort und zum Mittagstisch Heinrich Walther Haus 
 
1. In den bisherigen strategischen Überlegungen bezüglich Hort und Mittagtisch, 

welche dem Einwohnerrat vorgelegt wurden, war eine Schliessung oder Ver-
schiebung nicht angezeigt. Wieso hält sich der Stadtrat nicht an die abgemach-
ten Prozesse? 
Der Stadtrat orientiert sich am Planungsbericht Tagesstrukturen 2018 (Nr. 130/2018). 
In diesem Planungsbericht wird festgehalten, dass auf jeder Schulanlage ein Hortan-
gebot einzurichten ist. Die Schulergänzende Tagesstruktur Heinrich Walther Haus 
(HWH) ist nicht auf einer Schulanlage und dadurch auch nicht direkt an eine Schulan-
lage angebunden. Mit der Schliessung der Schulanlage Bleiche muss die Tagesstruk-
tur dorthin verlegt werden, wo die Kinder sind. Die Räumlichkeiten an der Hor-
werstrasse 9 liegen praktisch auf der Schulanlage Grossfeld und Dorf. Sie sind auch 
vom Schulhaus Krauer gut zu erreichen. Die Verschiebung des HWH ist im erwähn-
ten Planungsbericht tatsächlich nicht angezeigt. Auch in den Schulraumplanungen 
wird eine Verschiebung nicht erwähnt. Es wird aber auch nirgends erwähnt, dass die 
Schulergänzende Tagesstruktur nicht verschoben werden darf. 

 
 
2. Das HWH wurde 2007, also noch nicht vor allzu langer Zeit mit Steuergeldern 

für die Nutzung als Hort und Mittagstisch umgebaut. Welche lnvestitionskosten 
gehen mit der Schliessung verloren? 

Im Jahr 2007 wurde das HWH zu einem Teil renoviert und gleichzeitig für den 

Hort/Mittagstisch eingerichtet. Dabei wurde eine Küche mit den notwendigen Gerätschaf-

ten eingebaut. Die durchschnittliche Lebensdauer der Küche ist weitgehend erreicht und 
bei den Gerätschaften teilweise. Mit der Schliessung gehen nur geringe Investitionen ver-

loren, da das Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt wird.  

 
 
3. Welche Kosten an Neuinvestitionen und zusätzlichen Mietkosten entstehen für 

die Stadt? 
Die Investitionskosten betragen einmalig Fr. 175'000.00, die wiederkehrenden Kosten 
(Mietkosten) betragen Fr. 108'500.00. Diesen stehen aber Einsparungen bei der An-
miete Bleiche gegenüber. Die künftigen Mietkosten fallen für die Volksschule Kriens 
um Fr. 11'500.00 pro Jahr höher aus. 
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4. Auf welcher Budgetposition ist die Verschiebung budgetiert? 
Die Verschiebung ist im Budget 2021 der Investitionsrechnung bei den Immobilien-
diensten berücksichtigt. 

 
5. Welche ldeen hat der Stadtrat für die weitere Nutzung des geschützten Objekts 

mitten im Zentrum, das eine wichtige Funktion einnimmt zwischen Stadtplatz 
und Bellpark? 
Die Liegenschaft war früher ein Wohnhaus und die bestehenden Raumstrukturen 
bleiben erhalten. Es sind verschiedene künftige Nutzungen möglich, die zurzeit ab-
geklärt werden 

 
6. Wie gedenkt der Stadtrat den sicheren Spielplatz für die Hortkinder an einem  

allfällig anderen Ort zu ersetzen? 
Der neue Standort wird Teil der Schulanlage Zentrum (Grossfeld, Dorf). Der Freiraum 
auf dieser Schulanlage kann auch für die Kinder während der Betreuung genutzt 
werden 

 
 
Fragen zur Schliessung Bleiche: 
 
1. ln der Schulraumplanung ist die Schliessung des Schulhauses Bleiche nicht 

vorgesehen. Erst vor wenigen Monaten sind mehrere Kindergartengruppen 
eingezogen. Wieso legt der Stadtrat dem Einwohnerrat eine Planung vor, auf 
die sich weder die Lehrerschaft noch die Bevölkerung verlassen kann? 
Die Schulraumplanung berechnet den Schulraum für die nächsten zehn Jahre und 
liefert damit Grundlagen für Schulraumstrategien. Die Schulraumplanung legt keine 
definitive Schulraumstrategie fest. Die definitive Schulraumplanung wird im Herbst 
vorliegen und sich auf die neuste Schulraumplanung 2021 stützen.  

 
 
2. Kennt der Stadtrat die Kosten, die er mit dem Einzug und dem Wegzug nach 

kürzester Zeit produziert? Wenn ja, wie hoch sind diese und wo sind sie budge-
tiert? 
Die Kosten für den Einzug und Wegzug sind abgeklärt. Am neuen Standort werden 
die Räumlichkeiten fertig ausgebaut zur Verfügung gestellt. Für die Standortverle-
gung des Schulhauses Bleiche und des Heinrich-Walther-Haus fallen einmalige Kos-
ten von rund Fr. 175'000.00 an. Diese sind im Budget 2021 bei den Immobiliendiens-
ten berücksichtigt. 

 
 
3. Hat der Stadtrat an die Notwendigkeit von genügend Kindergartenraum durch 

die Umzonung des Bell-Areals und durch die Neubelebung der Teiggi gedacht? 
Die Schulraumplanung berücksichtigt für die Errechnung des notwendigen Schul-
raums alle bekannten Bauprojekte. In der Schulraumplanung 2020 wurde die Ent-
wicklung sowohl des Bell-Areals wie auch des Teiggi-Areals mitberechnet. 

 
 
4. Wenn ja, wie stellt er sich die sicheren Bewegungen der Kleinkinder über die 

Luzernerstrasse vor? 
Der Schulweg ist Sache der Eltern. Die Stadt muss sichere Schulwege anbieten. 
Oftmals wird ein Schulweg subjektiv als gefährlich empfunden. Für die Beurteilung 
der Gefährlichkeit sind jedoch objektive Kriterien wie Verkehrs- oder Naturgefahren 
massgebend. Der Schulweg über die Kantonsstrasse ist im Zentrumsbereich mit zwei 
durch Lichtsignale gesicherte Strassenübergängen gesichert. Aus Sicht des Bil-
dungs- und Kulturdepartements ist der Übergang zwar anspruchsvoll, aber möglich. 
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen (z.B. Pedibus) können eingerichtet werden. An-
dere Schulwege werden heute schon mit einem Pedibus gesichert. 
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5. Der Spielplatz des Schulhauses ist auch am Wochenende sehr beliebt und hat  

eine Quartierfunktion. Kann der Stadtrat garantieren, dass dieser der Öffent-
lichkeit langfristig erhalten bleibt, wie es die Zone und die Zonenvorschriften 
verlangen? 
Die Liegenschaft wurde für schulische Zwecke gebaut und die Raumstrukturen blei-
ben erhalten. Aufgrund des Alters der Liegenschaft ist die Bausubstanz in einem sa-
nierungsbedürftigen Zustand. Eine Garantie zum Erhalt der bestehenden Situation 
kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden. Eine künftige Nutzung richtet 
sich nach den zulässigen Zonenvorschriften. 

 
 
6. Welche Nutzung stellt sich der Stadtrat auf diesem Grundstück vor, wenn er die 

Schulschliessung Bleiche «gewinnbringend umsetzten" (Zitat Elternbrief) 
möchte? 
Der Stadtrat sieht eine gewinnbringende Nutzung mit einer passenden Zwischennut-
zung. Da sich die Liegenschaft in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet,  
muss mit einer Projektentwicklung die geeignete künftige Nutzung geklärt werden  

 
 
Kriens, 23. Juni 2021 


